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sonders ausgebildeten Aufsichtsperson und unter 
Teilnahme mindestens eines mit diesen Arbeiten 
vertrauten Arbeiters (Hohlmachers) ausgeführt 
werden. Die Befähigung dieser Person zum Hohl
machen ist der Arbeitsschutzinspektion nachzu
weisen.

Abbau
§ 4

Beim Hohlmachen darf die Abbauwand bis 30 m 
hoch und senkrecht anstehen (Arbeitsschutzbestim
mung 151). Größere Wandhöhen sind nur unter 
Voraussetzungen zulässig, die im § 21 der Arbeits- 
schytzbestimmung 151 festgelegt sind.

§ 5
Vor Beginn des Hohlmachens ist der Abraum so 

weit zurückzusetzen, daß nach dem Niederlegen der 
Wand aller Voraussicht nach ein Schutzstreifen von 
1,5 bis 3 m erhalten bleibt.

§ 6
(1) Vor Beginn und während des Hohlmachens ist 

täglich von der für das Hohlmachen verantwort
lichen Aufsichtsperson die Wand, der obere Bruch
rand und die Erdoberfläche über der hohl zu 
machenden Stelle auf ihre Beschaffenheit zu unterr 
suchen und mit aller Sorgfalt festzustellen, wo sich 
Lager, Risse, Stiche, Schalen od. dgl. zeigen. Ent
sprechend dem Prüfungsergebnis sind die für das 
Hohlmachen zu berücksichtigenden Vorsichtsmaß
regeln von der Betriebsleitung und der für das 
Hohlmachen verantwortlichen Aufsichtsperson im 
einzelnen zu bestimmen und zu befolgen.

(2) Bei Beginn des Hohlmachens sind freie Gassen 
und Ausläufe in genügender Anzahl und nach ver
schiedenen Richtungen herzustellen. Sie sind von 
Verkehrshindernissen (Schutt, Gestein, Handwerks
zeug u. dgl.) freizuhalten, um gegebenenfalls eine 
rasche Flucht zu ermöglichen.

(3) Den Arbeitern ist die Richtung anzugeben, in 
der sie bei eintretender Gefahr zu flüchten haben.

(4) Soweit erforderlich, sind über Zugängen zu 
den Arbeitsstellen für das Hohlmachen Schutz
dächer anzubringen.

§ 7 *
(1) Beim Hohlmachen müssen feste, starke Stütz

pfeiler stehenbleiben oder Stützen (Stempel, 
Sprießen) in einer der Mächtigkeit der Steinwand 
entsprechenden Anzahl und Stärke rechtzeitig und 
vor Eintreten der Senkung der Wand untergesetzt 
werden. Der Pfeiler- oder Stützenabstand ist nach 
der Art und Lagerung des anstehenden Gesteins so 
zu bemessen, daß sowohl die Standfestigkeit der 
Wand als auch die Tragfähigkeit der Firste gewähr
leistet ist.

(2) Die Wand darf nur bis zu einer solchen Tiefe 
hohl gemacht werden, die einen einwandfreien 
Wandsturz gewährleistet. Die Tiefe soll möglichst 
ein Drittel der Wandhöhe nicht überschreiten. Ge
eignete Abgänge im Gestein sind beim Hohlmachen 
auszunutzen.

(3) Die Höhe des Hohlraumes darf nicht geringer 
als 1,60 m sein.

(4) Über den Stützen sind Holzkeile oder ähnliche 
Merkmale anzubringen, die geeignet sind, das 
Senken der Wand rechtzeitig wahrnehmen zu 
lassen.

(5) Der Fallbereich einer augenscheinlich in Be
wegung befindlichen Wand ist zu räumen und ab
zusperren. Die Wand darf nicht begangen werden.

§ 8
(1) Beim Hohlmachen sind vor Beginn jeder 

Schicht und sofort nach jeder Sprengung die Stöße 
und die Firste des anstehenden Gesteins auf das 
Vorhandensein loser Massen sowie die Stützpfeiler 
und Stützen auf etwaige Senkungserscheinungen zu 
untersuchen, Lose Massen sind sofort zu entfernen. 
Wo es notwendig erscheint, ist die Firste durch 
Verspreizen mit Stempeln zu sichern.

(2) Besteht beim Hohlmachen die Gefahr der Sili
kose-Erkrankungen, sind die Vorschriften der Ar
beitsschutzbestimmung 25 zu beachten.

(3) Den beim Hohlmachen Beschäftigten sind ge
eignete Arbeitsschutzkleidung, insbesondere Schutz
kappen und Arbeitsschutzschuhe und, soweit erfor
derlich, geeignete Atemschutzgeräte kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.

§ 9
Die Arbeitsstellen beim Hohlmachen sind von der 

verantwortlichen Aufsichtsperson in jeder Schicht 
mindestens zweimal zu befahren.

§ 10
Das Ansetzen der Bohrlöcher zum Sprengen der 

Stützpfeiler oder Stützen hat nach Angabe der ver
antwortlichen Aufsichtsperson in Übereinstimmung 
mit dem verantwortlichen Sprengmeister zu erfol
gen, und zwar so, daß die Stützpfeiler oder Stützen 
völlig zerstört werden.

§ 11
Die Sprengung der Stützpfeiler oder Stützen soll 

möglichst elektrisch erfolgen.

§ 12
Die Reihenfolge der Schüsse beim Niederlegen der 

Wand hat die verantwortliche Aufsichtsperson in 
Übereinstimmung mit dem verantwortlichen Spreng
meister festzulegen. Wird mit Pulverzündschnur ge
zündet, ist durch den verantwortlichen Spreng
meister das Anbrennen der Schnüre zu überwachen, 
jedoch nicht von ihm selbst vorzunehmen.

§ 13
Das Niederlegen einer Wand hat nach Beendigung 

der Schicht vor Eintritt der Dunkelheit, möglichst 
an Vorabenden von Sonn- und Feiertagen, zu er
folgen. Bei mehrschichtigen Betrieben ist das Nie
derlegen der Wand während der Arbeitszeit zu
lässig, wenn sichergestellt ist, daß die Beschäftigten 
nicht gefährdet werden.

§ 14
Nach dem Niederlegen ist die Bruchwand minde

stens 24 Stunden unberührt zu lassen, damit ein 
möglicher Nachsturz von Massen keine Menschen-


